
DIE GEWALTENTEILUNG IM REICHSREGI­
MENT NACH ALf1~XANDERS TOD

In seiner Abhandlung ,Zu Geschichte und Staatsrecht
der frühen Diadochenzeit' (Klio Bd. XIX N. F. Bd. I) fasst
I:t'ritz.Schacher meyr das Hauptergebnis der Reichsord­
nung, die zu BabyIon nach Alexanders Tod im Jahr 323
getroffen wurde, dahin zusammen: ,An der Spitze der Re­
gierung stand der grossjährige Philipp Arrhidaios, während
dem jungen Alexander für die Zeit seiner Minderjährigkeit
keinerl~i Regiernngsrecht zukam. Dem Philipp Arrhidaios
stand in Anbetracht seiner geistigen Unzurechnungsfähigkeit
ein Sachwalter und Vormund zur Seite, der im Namen des
kranken Fürsten die Regierung führte und die Entschei­
dungen in letzter Instanz traf. Als Herr über die könig­
lichen Willensäussernngen war er der mächtigste Beamte im
Reich, jedoch nicht eigentlich Reichsverweser, da die Staats­
verfassung formell nicht seinen, sondern nur den Willen des
Königs anerkannte. Dieses Amt der Vormundschaft ist in
die Hände des Krateros gelegt worden. Über Asien wie über
Europa wurde je ein militärischer Oberbefehlshaber mit grosseI'
Machtbefugnis gesetzt, der hier den Titel (i'r:eafrJ1/(k aVfo­
xea7:W€!, dort den Titel Chiliarch trug. Antipater und Per­
dikkas sind mit diesen Ämtern betraut worden.'

Ehe wir nun in eine Untersuchung eintreten, wie es
mit dieser ,Vormundschaft' des Krateros bestellt ist, wollen
wir uns mit den Einwänden befa.ssen, die R. Laqueur in
seinem Aufsatz ,Zur Geschichte des Krateros' (Hermes Bd. 54
S. 295 ff.) gegen die Übersetzung des Wortes :reeoenaata als
Verweserschaft gemacht bat 1). In der auf Hieronymus von

1) Für die Literatur zu der umstrittenen Frage verweise ieh
RUBser a.uf Sehachenneyr und Laqueur auch auf Fr. G r im mig,
Arrians Diadocheng'eschiehte, Diss. Halle 1914.
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Kardia zurückgehenden Überlieferung, die wir in den Frag­
menten aus Arrians 'l:U {te:&' A.u~aJ)ogov haben, wird die Stel­
lung des Krateros in Photios Bibl. Ood. 92 § 3 als neoo'l:a'l:17r;
'l:fjr; :Agetoalov ßaatÄelar; bezeichnet. Ein Dexipposfragment
(FHG ur 668) nach Arrian besagt: 'l:nv oe u170ep,mJlav ual.
801] neomaala 'l:fjr; ßaotÄelar; Kea:t:8eor; tner;edn1], 0 o~ new­
rtmov 'l:tp,fjr; dÄor; naea. Mau8000W. Den letzten Zusatz hält
Laqueur im Grunde nur dann für verständlich, wenn es sich
um ein regelmässiges Amt gehandelt habe, das dem Krateros
anvertraut worden sei. Für das 8or] neoo'l:aola ud. erhebt
er die Forderung, dass neOO7:ao{a etwas sei, von dem sich
eine quantitative Bestimmung aussagen lasse. Dafür empfiehlt
sicb ihm die durch Beispiele belegte Bedeutung ,der äussere
Apparat', und er kommt zu dem Ergebnis, dass nach dem
Dexipposexzerpt das besonders geachtete Amt, das dem
Krateros abgesehen von der persönlichen Sorge um Arrhidaios
übertragen wurde, nichts anderes sei, als die Verwaltung
alles dessen, was - wörtlich übersetzt zur äusseren Signatur
des Königtums gehört. So habe auch Justin XIII 4, {)
pecuniae custodia Oratero traditur in der Hauptsache recht,
wenn auch der Begriff zu eng sei und wir daneben
auch an die königlichen Insignien denken mÜssteu. Wie steht
es mit dem hier postulierten Amt? Wenn man auch mit
dem Beweis ex silentio recht vorsichtig sein wird, so muss
es immerhin sehr befremden, dass unter den vielen Notizen
Über Ämter nnd Titel ans Alexanders Zeit oder auch früher
nirgends dieses wichtige Amt der neom:ao{a zu finden ist.
Und weiter, wenn es sich um ein regelmässiges Amt handelte,
warum denn die merkwürdige Art seiner Einführung mit
DOr] neooraola tijr; ßao~Ail{at; und nicht einfach f} r11t; ßao~Äelat;

neoomola? Wenn Laqueur dann Diodor XVIII 49,4 heran­
zieht, nm zu zeigen, dass hier neoo'l:aola nicht Vormundschaft
heissen kann, so wollen wir ihm dabei folgen, nur dass
diese Stelle keine unmittelbare Parallele zu dem Dexippos­
fragment ist. Bei Diodor heisst es a. a. 0.: IIoÄv:rriexwv
naeaJ.aßibv 'I:~v uiw ßao~Uwv OVj)S~eeVaar; p,e'l:u
'l:WV q;tlwv 'mvp,nuJlja p,ev ovv T:ij r;w'/' aVl'80eWV yvwp,n p,87:­
enep,new, naeaKaÄWI' '1:1]11 smp,eAeUJ-V roii 'AAe~&VOeov vloiJ nmoot;
ovtor; naeaJ.aßBt:v uai ~tatelßew sV Ma.ueooviq. n}v ßamÄtur)v.
ltxovaav neoowolav. Das kann doch nur bedeuten, dass die
Olympias aufgefordert wurde, die wirkliohe Sorge und Pfie~e
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für den kleinen Enkel zu Übernehmen, was durch das :rtat/Joc;
(fvroc; betont wird, sie sollte ihren Aufenthalt in Makedonien
nehmen und dabei die der Königin gebührenden Ehren
hahen 1), Zum Beweis dieser Auffassung mag Diodor XVII
34, 6 angeführt sein; in der Schlacht bei Issos droht das
verwundete Gespann des Dareios dem König in die Reihen
der Feinde hinein durchzugehen: ~td uai uw5mJeVo.w SOXd7:wq
Q ßaotAsVC; aih;oc; ife:rtaas Tuilc; evrfj(!W;, avvavayuaCop,f:POC; J.iJaat
TijV aep,VoTT}Ta 'l:tjc; :rteoaraa{ar; "al Tdv :rtaea lls(loau; Tolr; ßam­
J.eiJat "efp,BvOV vOfJ'ov vneeß1jvat, d, h, Dareios sah sich genötigt,
die gebotenen Grenzen der äusseren Würde seiner königlichen
Stellung zu durchbrechen und selber in die Zügel zu greifen,
Bei seiner Auffassung von Diodor XVIII 49,4 übersah La­
queur'ferner die Schwierigkeit, dass er uns zumutet, ein
makedonisches Amt anzunehmen, das auch Frauen offen
gestanden bätte, und zwar wäre ein Amt der stolzen Königin
angemutet worden, das er bestenfalls als ,Verwaltung des
Bofes' zu bezeichnen vermag 2). Wir brauchen aber keines-

.wegs anzunehmen, dass mit den Worten ö 54 :rt{!drI:UJT01' rtftfjc;
rSAo,;; naea Ma~eMow ein schon vorher in lvIakedonien be­
stehendes Amt bezeichnet werden müsste, Ubersetzen wir,

j

so besagt der Relativsatz, ,was offenkundig die höchste Ehren-
steIlung bei den Makedonen war' 3). Unter dem Eindruck des
Selbsterlebten wird Bieronymus eher bei der neugeschaffenen
ausserordentlichen SteUung der :rt{!omaata eine Erläuterung
für nötig gehalten haben, um sie als die anerkannt höchste
Ehrenstellung zu bezeichnen, die abgesehen von der Königs­
würde selbst je lvIakedonen erreichen konnten, als wenn es
sich um ein regelmässiges Amt gehandelt hätte, Könnte
ferner die von Laqueur fÜr das 801] erforderte Quantitäts­
bestimmung nicht in einer Bedeutungssteigerung gesehen
werden? Ich möchte die Worte des Dexippos so fassen:

1) Einen synonymen Gebrauch von 11:f?orJtaula und e11:tffEÄEta hier
anzunehmen, wie es Schachermeyl' a. a. O. S. 439 A. 3 tut, geht
nicht an.

2) a. a. 0, S.300.
3) Vgl. Rudolf Sc h t1 b e r t, Die Quellen zur Geschichte der Dia­

dochenzeit S, wonach Kratel'Oi! mit der neorn:aula den Gipfel aner
Ehren bei den Makedoniern erreicht hätte. Dails. er aber aus dem
nfX.((fx. j,faKEtl6O'w eine Beschränkung- der Amtsbefugnis auf Makedonien,
Griechenland und die anderen bereits von Philipp H. beherrschten
Gebiete herausliest, ist abzulehnen..
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Krateros bekam die Pflege, und zwar eine so bedeutende,
wie die Sachwalterschaft für das Königtum, oder um nicht
Gefahr zu laufen, dass man aus dem Sachwalter einen Vor­
mund herauslesen könnte eine so bedeutende, wie die
Verwaltung der königlichen Belange 1).

Nun hat aber Justin scheinbar eindeutig genug die SteI­
lung des KrateroB als regiae pecuniae custodia bezeichnet.
In diesem custodia verbirgt sich jedoch nichts anderes als
die neoor:aala. Das hat schon Laqneur 2) lind Grimmig 3)
erkannt, weluh letzterer meint, es sei mit dem Ausdruck eben
nur ein Teil, und zwar durchaus kein unwichtiger der Funk­
tionen ausgedruckt, die Krateros als n(]oa'l:a:t:fJi; übernahm,
und Einzelangaben dürften bei Justin 'nicht hoch bewertet
werden 4). Schachermeyr dagegen erledigt die Justinstelle
mit dem Satz 6): ,Bei der bekannten Flüchtigkeit dieses
Autors ist sein Zeugnis von nur sekundärem Wert'. Da aber
Justin Xln 4, wie gleich zu zeigen ist, mit der Hieronymus­
tradition zusammengeht, so erhebt sich die Frage: wie kam
er' zn seiner regiae pecuniae custodia? In dem Text, der
Trogus Pompeius vorgelegen haben muss, kann nicht iJ tiji;

ßaat'J.e{ur; neo(}"(uala gestanden haben. Aber auch wenn ~ 'twv
ßuatÄelw'P neoa't:aa{a ihm vorlag, ist die Übertragung nicht
ohne weiteres zu verstehen. Denn wir finden wohl '1:0 ßaa{ÄetO't
in der Bedeutung ,Königsschatz oder königliche Ka!;se' z. B.
Herodot n 149 und Cassius Dio 68, 2,2, aber nicht den
Pluralis. Andererseits scheint aber die Möglichkeit vorzu­
liegen, dass der Singularis auch als ,Königreich' gefasst
worden ist. Plutarch Agis 11 ~ta~oxijr; f{Pl/kOV lÄot '1:0 ßaalJ.ew'P
deutet sowohl H. Stephanus im 'l'heslol.utus linguae Graecae
mit ,imperium', als Passow im angegebenen Sinn. Und
Sintenis-Fuhr in seiner Erklärenden Ausgabe der genannten

') So wenn wir Diodor XVIII 23,2 -dlv Piov IhxenA.elwv 1'Cf!0uro;ulav
mitheranzieheIl, wie mit den zuverlässigeren Rss. zn lesen ist; vgl.
Laqueur a. a. 0, S.299.

') a. a. O. S.298.
3) a. a. O. S. 22.
~) Er vorweist z. B. auf das gleicl~ in § 5 folgende Versehen, das

den Anidaeus r €I x mit der überführung von Alexanders Leiche
beauftragt sein lässt. Hier spielt deI' gleiche Name dem Exzerptor
Justin einen Streich, Während er die regia pecnnia meines Erachtens '
schon vorfand.

li) a. a. O. S.440.
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Biographie (Berlin, 4. Aufl. 1882) sagt ,ßua{lewv Diadem
Königswürde'. Dürften wir also in der Vorlage ein 'i] t'oii
ßmn),e(ov 7C(}ootaa{a annehmen, dann wäre der Seltenheit
tier angenommenen Bedeutung, die der des Wortes ßam),eta
entsprochen haben müsste, die Übersetzung in dem freilich
auch nicht gar zu häufigen Spezialsinn von pecunia regia
unschwer zu erklären. Hier möchte ich gleich noch ein Wort
sagen zur Deutung von t'fJv tmv ßaat}'e((J)JI 7Ceoaraa{av (Diodor
XVIII 23,2). Wie schon angedtiULet 1),. kann es sich m. E.
hier ~icht um ein Amt der Verwaltung des Hofes handeln:
'iel ßaa{},ua dürfen wir hier nur in dem Sinn auffassen, wie
gelegentli~h tel ßuatÄtl<d sc. nedyp.ara vorkommt 2). Gemeint
ist die Verwaltung der königlichen Belange, so dass wir sicher
die 7C(Jootaala t'fjr;; ßaa{lelw; oder 7:oii ßaatlslov oder 'imv ßaat·
Äetwv der Bedeutung nach gleichsetzeIl kÖnnen.

Doch zurück zu Justin. SeIhst wenn unser Ansatz für
die Vorlage. abgelehnt wird und man eine andere Deutung,
etwa ein aus 7:fjr;; ßaatÄelar;; verlesenes 1:oV ßaatklov vorziehen
sollte, eines lässt sich sicher beweisen, lJi:i.Illlich dass Justin
in diesem Abschnitt mit der bei Arrian vorliegenden Hiero­
nymustradition parallel geht. Bei heiden wird von der Bei­
legung dils Konfliktes zwischen der Phalanx und der Ritter­
schaft erzählt uud dann fortgefahren:

Arrian Phot. eod. 92 ~ 3. Justin XIII 4, {) ff.
uat7:eÄor;;ovp.ßalvovaw-i<p'ip His ita compositis Mage-

'Av7:{na7:eml 07:ea7:11ycl1Ielvat doniae et Graeciae Antipater
7:Wv xara 7:fJ'V EiJewnrpl. Kea· praeponitur; regiae pecuniae
t'eeov OB neoota-r17v 7:fjr;; 'Aeet- custodia Cratero traditur ;
oatov ßamÄetar;;, I!i::eotl<xalJ (Je eastrorum et exercitus et
XtÄ.~aexeLl1 xtÄtaex{ar;; f}r;; 1]eXB11 rerum eura Meleagro et Per­
'H<pawdw'V (t'o Os 1]'11 mtreon-q diccae assignatur.
tfjr;; ~vp.n6.a17r;; ßaatÄ.Btar;;) , Me· Dann folgt: iubeturque Ar­
Uayeov (Je vnaexov lIeeoll<I<ov. ridaeus rex corpus Alexandri

in Hammonis templum da­
ducere ll).

1) S. o. S. 296.
') Vgl. Preisigke, Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden, der

Dittenberger 8yl1.2 183, 3 anführt Syll.a 25 und 8yl1.2 216, 26
8yll.3 26. Sollte im Sprachgebrauch frither fJaf1tliE~()' bevorzugt
und dann von (Jaf1tÄtno. verdrängt worden sein?

3) Zur Sache vgl. Dittenberger Or. Gr. Insel'. I 4 A. tG; Beloch,
Griech. Gesch. IU 1 8. 89.



298 W.Ensslin

Dann fahren wieder beide fort mit der anlässlich der
Lustration des Heeres erfolgten Bestrafung der Meuterer und
bringen dann die Satrapienverteilung 1). Dabei sei bemerkt,
dass Justin nachher bei der Satrapienordnung nicht noch
einmal auf Antipatros zu sprechen kommt. Es verbirgt sich
also in unserer Stelle sowohl das Amt, das er übertragen
bekam, wie der Herrschaftsbereich, der ihm zufiel. Vielleicht
können wir in der Fassung des Justin eine von ihm gewollte
Korrektur der ihm vorliegenden Überlieferung erkennen, wenn
ihm nämlich der Titel eines a7;ea"C1}yd~ 7:al1l xa7:u 7:1]V Evewn1Jv
zu weitgehend erschien, da er ja kurz darauf eine Aufteilung
des europäischen Reichsgebietes unter Antipatros und Lysi­
machos fand. Solche Unstimmigkeiteil bei derartigen Ex­
zerpten können kein Gegenbeweis gegen die Zusammen­
gehörigkeit der Tradition sein. Hat doch umgekehrt Dexippos,
der doch sicher mit Arrian zusammenhängt, seine Notizen
über die Befugnisse des Krateros und Perdikkas erst in die
Satrapienordnung mit hinein bezogen, anschliessend an den
Bericht über den Sonderbezirk des Antipatros, den er nach
Aufzählung der ihm unterstellten Gebiete mit den Worten
schliesst: lUr:t :AAE~alJbeov G"Cea"C1}Yo~ aV7:0Xeatwe. Es erscheint
also sowohl bei Auian-Dexippos, wie bei Justin eine Sonder­
stellung der drei Männer Antipatros, Krateros und Perdikkas
zusammen mit einer Gewaltenteilung, die den Antipatros als
07:eat1}YOf; aV7:0xe6:r.W(! in Europa, den Krateros als neOGtat1}f;
tfj~ ßaatAetaf; und den Perdikkas als Chiliarchen bezeichnen lässt.

Wenden wir zunächst uns dem Wesen und der Bedeutung
von Perdikkas' Chiliarchie zu. Auch hier kann uns Justin
weiter helfen. Nach Arrian bekam Perdikkas die Chiliarchie,
die Hephaistion innegehabt hatte, was bei der nicht seltenen
anderen Bedeutung von XLAWexla näher erläutert wird, und
Meleager bekam ein Kommando unter ihm 2). Bei Justin
liegt nun das Versehen vor, dass er Meleager und Perdil,kas
augenscheinlich als gleichberechtigte Inhaber des Amtes ein-

1) Ihbei lässt Phot. 92 § 7. versehentlich den Krateros undA~~i­

patros mit Makedonien und den aDaeren Gebieten beauftragt werden.
TeE ~möchte daraus weder mit Schachermeyr a. a. O. S.440 aunehmen,
dass dem Krateros Makedonien als Amtssitz angewiesen wurde, noch
mit Schubert a. a. O. S.127, dass wir das als Hinweis darauf zu fassen
hätten, dass durch die Stellung des Krateros nur die Macht des Anti.­
patros beschränkt worden sei.

2) Vgl. Dexippos FHG Irr 668: IIe(!ölxxas (ircer;(?an'l) TC'IV 'Hpcu­
adwvos xtA.~a(?xiav.
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führt, das er unter Vermeidung des griechischen Titels
castrorum et exercitus et rerum 1) cura umschreibt. Ähnlich
verfährt er XIII 4, 17, wo sein summus castrorum tribunatus
Seleuco cessit eine Entsprechung bei Diodor XVIII 3,4 hat:
LeAwxov 0' l'm~6v bd ;:~v Innaexta'P 'twv lraEewv, oi5aav
lpavsfJ1:6:njV, der dann fortfährt: Tav7:r7r; yae 'Hlpaw;:{wjl neWT:Or;
pev ijyr,aa'to, pST:ft. (Je 1:oil1:OV IIeeo{uuar;, T:et1:0r; /Je l:tASVUOl;.
Nun ehrte aber nach Arrian Anab. VII 14, 10 Alexander
nach Uephaistions Tod das Andenken seines Freundes da­
durch, dass er niemanden mit dem Charakter eines Chili­
archos in das Kommando der Hetären einsetzte, vielmehr
die Bezeichnung <HlpawT:lwvoc; xlAtaex{a für die Hetären auch
unter Hephaistions Nachfolger Perdikkas bestehen und die
Truppe weiter Hephaistions Bild (oder Wappen?) führen
liess 2). So war also des Perdikkas Amt in der Zeit zwischen
des Hephaistion und Alexanders Tod das lnnae xe (;'1 -rfje;
<HepmOT:towoc; XtAtaeXlae;, und bei der Neuordnung in BabyIon
erlangte er Insofern eine Rangerhöbung und Vollmacht­
steigerung,' als er jetzt das XIJ.taexet?, <Hrpatodo.wor;
XtÄtaextar; zugesprochen bekam. Damit rückte er in d~~AllS­

nahmesteljung ein, die Alexander dem Hephaistion mit dem
Titel< Chiliarchos überwi~sen hatte, ,der - nach den Worten
PIa:umanns - zwar einerseits dieses Hetärenkommando be­
zeichnete, andererseits jedoch ihm eine Fülle von Kompetenzen
gab, .die'aus~ 'dem pelilscben Hofamt des Chiliarchosber­
geleitet~'lind'ziisamlllengefasst worden war als eine bltT:(!On1)
~~~ ~vpn&G11r; ßaatlelae;'. Eine solche Stellung suchte später
Antipatros bei der von ihm beabsichtigten Nachfolgeordnung
seinem Sohn Kasandros neben Polyperchon zu Übertragen:
ii.nebet~6V impeA17;:~v ;:wv ßaatÄSwv IIokunlexovm ",at OT:eaT:17?!()?'
a'ÖT:Oue&:coea, rdv 0' vLdv Kuoavb(!01' xtAtaeXov ual osvn;eev01JT:(J.
uaT:a 'ti}v l~ovotav8). Das gibt uns einen Anhalt, wie Alexander

1) So ist mit den Hss. ZU lesen, wie schon Schnbert a. a. O. S. 129
es tut und mit il1m Schacherrneyr a. a. O. S. 442; ebenso schon vorher
E. Pessoueaux in seiner Auagllbe (Paria 1903), der aber deli Text in
castrorum exercitus et rerurn cura unnötig ändert; rerurn erklärt er als
les affaires militaires.

2) Plaumann in RE VIII s. v. Hephaistion Sp. 283 und
B rau cl i s RE lila. v. Chililtrchos Sp. 2276.

3).Diodor XVIII 48,4. § 5 heisst os weiter: 1/ (je 7'OV X~Atdexov

7'dG~t; Kat 1l(Joarwr'/ Ta ,Üw 1f(JWJ;OV llll:n .wv Heel1t'Kw,. pafJtÄewv elf;

lfvopa. \lat (joGaV ;n;f!0~X{}'7' ped< (je mvra ndÄw im' 'L11agd"df!ov
paydA.11S l.vXev, tGovulat; 'Kat uf"'iS, {lU \lat uöv dJ,lw1} lle(!(f//'Hllv

Rhein. Mus. f. PhiloL N. F. I>XXIV. 21
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seines Freundes Stellung angesehen wissen wollte. Und des
Königs Verhalten entspricht offenbar der Vorstellung, die
man sich in der griechischen Welt von dem persischen
Chiliarchenamt gemacht hat 1). Was im einzelnen die Kom­
petenzen des Hephaistion als Chiliarch gewesen sind, ist
unbekannt; möglich, dass sie von vornherein überhaupt nicht
auf eine bestimmte Formel gebracht worden waren. Das
musste dies Amt dem Perdikkas besonders begehrenswert
erscheinen lassen. Es war ein militärisches Amt, und die
Umschreibung von Chiliarchie mit castrorum et exercitus et
rerum cura könnte mit dem Worte rerum vielleicht eben dieses
Unbestimmte ausdrücken wollen, wenn man es auch in
seinem Zusammenhang nur auf militärische Befugnisse wird
beziehen dürfen 2). Diese Chiliarchie desPerdikkas,]1at
S~lla(l~er.Ineyr m.ll:. mit Recht mit dem Ober­
feldherrnamt des Antipatros in Parallele gestellt J); denn wo
dwser--als m:eu'l:r;yor; (sc. aV'l:oueU:troe) 'l:WV uU'l:a 'l:nv Evednr,rrv
gebot, "auch, schon zu Alexanders Zeit, konnte für Kom­
petenzen ' ~er Chilia,rchie weder des Hephaistion, noch des
Päfilliikas ffiiJ.-Raum ·sein. 'Man könnte nun versucht l!~in,

auch' in den Worten DiodorsXVIII 3,1: OV'l:Or; (Perdikkas)
naea').ußwv 'l:nv 'l:WV 8).rov ~'Yep,o'IJta11 verteilte die Satrapien,
eIne Erklärung der' Ohiliarchie im Sinne von btL'l:eOnn 7:fjr;
Evp.mJ.a1Jr; ßamlelar; zu ~ehen~ Und auch bei der. Angabe
Dlodors XVIII 2, 4, dass die -Grossen , welche Satrapien
übernehmen sollten, den Auftrag erhielten vnauovsLV i417:.s
ßumMi ual 'l:tp I1ef!~luxC!, könnte man den wahren Charakter
vom Amt des Perdikkas dnrchschimmern sehen. Denn dass
die Satrapen ihm militärischen Dingen unterstellt waren,
ergibt sich aus dem Verhalten des Perdikkas bei dem
Griechenaufstand in den Ostsatrapien. Er rüstete ein Ex­
peditionskorps aus, unterstellte es dem Satrapen von Medien
Peithon und gab ihm schriftliche Befehle an die Satrapen

'Voptpwv (;11),W1;11S ertlvET:o. Bei Arrian Phot. eod. 92 § 88 heil1st
Kallander in diesem Zusammenhang X,;hd€!XflS .i'js !:nnov.

1) Schachermeyr 1\. a. O. S. 444 A. 1 macht auf Nepos Conon 3
aufmerksam: Oonon - ad regem missus primum ad chiliarchum, qui
secundum gradum imperii tenebat, accessit.

') Ourtius Rufus X 10, 4,: Perdieea ut eum rege esset copiisque
quae regem sequebantur praeesset gibt mit dem zweiten Teil nur eine
der Aufgaben, nämlich das Hetärenkommando, die Hipparehie, die
dann dem SeleukoB abgegeben wurde.

3) a. a. O. S. 444.
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der oberen Satrapien mit, die ihn mit einem festgesetzten
Aufgebot von Fussvolk und Reitern unterstützen sollten 1).

Aber so sehr man geneigt sein wird Diodor XVIII 3, 1
mit 2, 4, auf die Chiliarchie des Perdikkas zu beziehen, so
steht dem zunächst die Tatsache im Weg, dass unmittel­
bar,z,uvor Perdikkas von Diodor ,I;\ls bHflBArJ1;-qt;" 'rijt; ßa.atAB[a.r;
beze~(;~Ile_tn"'.iJ:d; was ja dazu geführt hat, dass ein Teil der
Forscher in ihm von vornherein den Reichsverweser gesehen
hat, 'zumal bei Diodor von Krateros überhaupt nicht die Rede
ist. Die Schwierigkeit, die in der scheinbaren Unvereinbar­
keit der verschiedenen Überlieferung gesehen wurde, hat aber
m. nunmehr Schachermeyr 2) endgültig dadurch beseitigt,
dass er nachweist, bei Diodor liegt eine Kürzung vor, die
sich aUf die Darstellung der wirklichen Ergebnisse beschränkt
und alles Unausgeführte weglässt. Und tatsächlich ist ja
die Gewaltenteilung unter die drei Generale Krateros, Anti­
patros und Perdikkas nie zur praktischen Auswirkung ge­
kommen. Ob freilich für die Kürzung schon die Zwischen­
quelle zwischen Hieronymus und Diodor verantwortlich
gemacht werden darf, möchte ich nicht so ohne weiteres
entscheiden. Für uns kommt es hier nur darauf an, anzu­
erkennen, da.ss Kürzung vorliegt, die von der 1f(!ooruata

des Krateros, weil sie nie praktisch wurde, nicht redet,
dass des "Perdikkas Stellung I die

der späteren des Antipatros und Polyperchon
entsprach,' nicht als Chiliarchie, sondern mit dem Titel t1u­
fls1.Yji~~~-.-qr; 'ßaotldat; beschrieben wird. Hatte doch Per­
dlkk:asdie Könige in seiner Hand und damit, und gestützt
auf seine oberste Befehlsgewalt, die Möglichkeit, eine Herr­
schaftsführung ganz nach seinem Willen zu versuchen. Aber
der Umstand, dass dies der tatsächliche Verlauf der Ent­
wicklung war, ist kein Beweis gegen die richtige Annahme,
dass in BabyIon bei der Neuordnung nach Alexanders Tod
eine Gewaltenteilung vorgenommen wurde. Wir haben jeden­
falls nicht mehr das Recht, ohne weiteres die Diodorstelle für
eine alsbaldige Reichsverweserschaft des PerdikkRs anzuführen.

1) Diodor XVIII 7,3. VgI. Plntarch Enmenes 3: Es war ein Hilfs­
befehl zur Unterstützung des 1!.'umenes bei der Erobenmg seiner Satrapie
Kappadokien an Leonnatos nnd Antigonos ergangen; aber'Av~trovo5
oi> nf!outu'll! ~oiS rearpei:ut'V imi} HF(!r'itltlUm; vgI. Schachermeyr
a. a. O. S.446.

2) a. a. O. S. 443.
21*
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Von einer Reichsverweserschaft kann aber nach Sohacher­
meyr 1) überhaupt nicht die Rede sein, da der SteUung, die
mit neo01:6:C'fJf; oder btLfu;Ä'fJ'l:ftr; bezeichnet wird, eben das
Wesentliche einer Verweserschaft, nämlich die Handlungs­
möglichkeit im eigenen Namen fehlte. Daher redet er von
einer Vormundschaft 2). Philipp Arrhidaios, sagt er, führte
als oberste Instanz eine Scheinregierung, deren Fiktion in
den Dekreten sorgfältig gewahrt wurde. Die tatsächliche
Gewalt aber übte der Vormund aus. Macht nun Schacher­
meyr damit, dass er die Titel neoon;:CrJ~ oder bttpeÄ'fJ7:1]r;
mit Vormund gleichsetzt, nicht einen ähnlichen Fehler, wie
wenn vorher vom Heichsverweser geredet wnrde? Hier kann
schon die Wahl des Titels zur Vorsicht mahnen. Die in
früheren Zeiten in Makedonien für nen Vormund gebräuch­
liche Bezeichnung bttr:eonor;, meint Schachermeyr 9), sei des­
ha.lb nicht gewählt worden, um durch den Wechsel des
Amtstitelsauch die veränderte Stellung des Vormunds selbst,
die nicht so sehr einem Kinde, als einem kmnken Erwach­
senen galt, zum Ausdruck zu bringen. Das scheint mir nicht
das Entscheidende gewesen zu sein. Im makedonischen
Königshaus, wo die Krone in direkter Linie nach dem Erst­
geburtsrecht vererbte, wurde im Falle der Minderjährigkeit
des Thronfolgers ein enb;eonoc;4), der zum regierenden Haus
gehörte, eingesetzt. Zumeist war wohl der bt{feonOr; von dem
Vater des minderjährigen Erban noch persönlich bestimmt.
War das nicht der Fall, so übernahm die Gesamtl1.eit des
Adels diese Obliegonheit. So wurde nach dem Tode des
Demetrios, des Sohnes von Antigonos Gonatas I fÜr den
siebanjährigen Philipp von den makedonischen Grossen (ol
newfOt MOXBi56vQlv) Antigonos Doson zum snt'l:(!onOr;; bestellt 5).

') a. a. O. S. 439. Auch Grimmi~ hatte die Schwietigkeit schon
erkannt, die darin lag, wenn man von einor ReiclJsvorweserschaft
redete. Er sagt a. a. O. S. 17: Krateros zum n~oi1n.h:'q~ t'll; {JaaLÄetas
ernannt, bekam damit die höchste SteUung in der Monarchie Alexanders
zuerkannt, die Reichsverweserschaft - dieses Wort ist allerdings nur
eine begriffliche Ubertragl111g.

2) A. Bouche·Leclercq, Hist. des Seleucides S.l uml3 f. bezeichnet
selber schwankend des Krateros Stellung als presidence honorifiqne
de l'empire; vgl. S.514. Im Index S.690: Cratere regent de Mace­
doine, president honorifique ou (curateur) de l'empire d'Alexandre.

3) a. a. O. S. 439.
4) Ich folge hier U1rich Köhler, Makedoniell unter König Arche­

laos, Sitz.-Ber. Akad. d. WillS. Berlin 1893 S.49l.
') Plutarch Aemil. Pau!. 8. JUlltiIl. XXVIlI 3,10.
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Wie in diesem späteren Fall sicherlich nach makedonischem
Recht verfahren wnrde, so suchten auch die in BabyIon
anwesenden Grossen zu handeln, als man sich auf des Per­
dikkas Vorschlag, die Niederkunft der Ronne abzuwarten.
zunächst geeinigt hatte. Curtius Rufus fährt nach der Er­
zählung von der Erhebung der Arrhidaios durch die Pha.lan­
giten fort [X (23) 7, 11]: ,Ceterum haec vulgi erat vox, prin­
cipum aliasententia. E quihus Pithon consilium Perdiccae
exequi.coepit, tutoresque destinat filio ex.Roxane futuro
Perdiccam et Leonnatum, stirpe regia genitos. Adiecit
ut in Europa Craterus et Antipater res administrn,rent' 1).
Die Parallele ist nicht zu verkennen; denn dass man sich auf
zwei bttt(]oJwt (tutores) einigte, hängt mit der Besorgnis vor
einer' straffen Zentralgewalt zusammen, die in den Kreisen
der Grossen alsbald sich zeigte. Nun kam es aber nicht ;>;ur
Ausfiihrung der hier getroffenen Abmachungen; denn mittler­
weile hatten ja die Phalangiten den Arrhidaios als Philippos
zum König erhoben. Der war aber zweifellos nicht in der
Lage selbständig zu handeln. Hatte man jedoch einmal
die ·Fiktion seiner Regierungsfähigkeil vorgenommen und es
dauerl}d bei ihr bewenden lassen, so konnte man ihm keiDllD
Vormund im Rechtssinn setzen und ehensowenig dem :m
erwartenden Alexandersohn, da ja lür diesen wieder der
I{önig der gegebene Vormund war. Bei dem Versuch einer
Reichsordnung in BabyIon handelte es sich dann deutlich
um ..•. ·••. l{ompromiss zwischen...denWiinschen der Grossen
und denen· der Phalanx. Die ersteron mussten auf die
allelIl[ge~Erhfolge ndes Roxanesohnes uml damit auf die Be­
stimmung einer Vorrnimdschaft verzichten, die anderen aber
sich es gefallen lassen, dass für den handlungsunfähigen
Arrhidaios tatsächlich ein anderer oder andere die Geschäfte
fü~rt~Il' Wenn Schachermeyr meint 2), die Machtbefugnis des
Vormundes entsprach der theoretisch dem Könige zuerkannten,
so würde das wohl für einen snb:(]OnGI; zutreffen, nicht aber
auf den neoat6:i1J<;, von dessen Befugnissen doch durch die
SteUung des Antipater als ot(]Cl.uTyor; Ut'toxea<:W(] und des
Perdikkas als ChiIiarchen im oben geschilderten Sinne wesent­
liche Teile der sonst dem König eignen,len Machtbefllgnisse

1) Justin. XIIr 2,14: et si puer l1atus Iuisset, tutor!;s LeonMl1m
et Perdiccllm et ernteron et Antiplltmm conatitmmtj confestimql1e in
tutorum obsequia iurant.

2) a. a. 0 S. 439.
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abgetrennt waren. Also müsste sich schon aus der Nicht­
erfüllung der Forderung, dass des Vormundes Machtbefugnis
der königlichen entsprechen müsste, ergeben, dass der :rr;ea­

ot(lt11~ nicht Vormund sein kann.
Dazu kommt noch eine weitere Erwägung. Wodurch

bekam der Kompromiss· von BabyIon seine Rechtskraft? };'iir

die Satrapienordnung, die zwar Perdikkas vornahm, war ein
königlicher Erlass notwendig, um ihr Rechtsverbindlichkeit
ZI1 schaffen. .Nach Arrian bei Phot. cod. 92 § 5 verfä.hrt
Perdikkas 'fleet(lalav xsAs-6aVtO\;. Konnte dann im Falle
der Amtsbestellung des Perdikl,as selbst und natürlich ebenso
des Krateros und Antipatros anders verfahren worden sein ~

Auch dafür muSS es einen mit des neuen Königs Namen ver­
sehenen Befehl gegeben haben I). Um so weniger dürfen wir
dann den Krateros, den :rr;eootd:crJ\; .ij\; ßaotJ.slac;, als Vormund
fassen. Denn man konnte wohl noch die Fiktion, dass Philipp
Arrhidaios als ober:ste Instanz im Reiche walte,aufrecht
erllalten, wenn er wie die oberste Kommandogewalt in Europa
und Asien an Antipatros und Perdikkas, so die Reichsver­
waltung an Krateros gab, aber nicht mehr, wenn ein
Vormund bestellt worden wäre, wobei wir überdies zu der
merkwürdigeu Sachlage kämen, dass sich der König seiuen
eigenen Vormund bestellte. Wir begreifen also, dass für das
Amt das Krateros der Titel:rr;eo07:a1:1Jf: gewä,hlt wurde, um
damit allein schou deutlich zu machen, dass er nicht Vor­
mund war. Wäre er das gewesen, so läge auch kein Grund
dazu vor, dass er sein Am~ nur (hnn hä.tte ausüben l,önnen,
wenn er den König bai sich hatte.

Gab es, wie wir annehmen, auch für die Gewaltenteilung
lJine Bestallung in des Königs Namen, so verstehen wir auch
eher das 'Verhalten des Kratero8 in der Frage des Ober­
befehls im lamischen Kriege. Den Befehl führte Antipatros
als o7:(!a7:T}yoi; amOXea7:We. Als nun Krateros unter Hint.an­
satzung seiner Befugnisse als ReichsverwaHer, die ihn nach
Babylon riefen, wo sich der König befand, sich entschloss,
dem bedrängten Antipatros zu helfen, kam er nach 'l'hes­
Balien ual toiJ :rr;eW7:eiov :J1Xleaxw(P1oa\; l:uovo{W\; 'Avn:rr;at(!fP

1) Schachermeyr a. a. O. S.452 A. 1 war a.uf dem riebtigen Weg.
Vgl. Appian Syr. 52 und Justin XIV 5, wo Eurydike dem Kaaandros
die Reichsfeldherrnwürde und Reichsverwaltung übertragen lässt: sCl'ibit
regis nomine Polypel'chonti Cassandro exercitum tradat, in quem regni
administrittioneIn rex tl'austulerit.
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xowti per' afn:oV um:eorearo:n;i6evae (Diodor XVIII 6,5). Von
einem freiwilligen Verzieht auf den Oberbefehl ist llier die
Rede 1), aber tatsächlich ist es nichts anderes als das korrekte
Hande~n eines Mannes, der gewillt ist, eine mit dem Namen
des Königs gedeckte Ordnung der Gewalten aufrechtzuerhalten,
mochte er auch darüber keinen Augenblick im Zweifel sein,
dass dahinter nur die Vereinbarung von Heer und Ritter~

schaft stand. Er hält sich an die neugeschaffene Gewalten~

teilung,. die eben in militärischen Dingen in Europa dem
Antipatros eine Vorrangstellung gegeben hatte 11). Hätte er
anders gehandelt, so wäre die Ordnung von BabyIon von ihm
gefährdet worden, die in der Gewaltenteilung eine Sicherung
gegen Usurpationsgelüste und ein Schutzmittel fÜr den Be~

stand' der Alexandermonarchie unt,er den Erben Philipps sah.
Al:genscheinlich war dabei gerade Krateros als der Ver~

trauensmann ... d,er Phala,nx. bei. dem Kompromiss fÜr die
:r€eoatq:trjr; .ausersehen worden, der mit der

1) Also kannte auch Diodor oder seine Vorlage eine Stellung
des Krateros, bei der es merkwUrdig erscheinen musste, wenn er 80

handelte. Ei;l Beweis mehr fUr die vorgenommene ~Urzung.
'ZLDie Gedankenführnng bei Schachermeyr a. a. O. S. 441 sclleint

mir wenig überzeugend: ,Krateros begntigte sich freiwillig mit dem
zweiten Rang. Das stimmt gut mit der Annahme, dass Kraterns als
Vormund der Könige dem Antipater wohl übergeordnet war, sein Amt
aber noch nicht angetreten hatte, und zudem dem Antipater als flrl!a­
'f"lror; aiJW$l;l!al€Ul! 'fij, EiJl!wn:'1, in militärischen Dingen die Vorhand
lassen musste.' Wenn er musste, wo bleibt dann die Freiwilligkeit?
Auch aus den Worten des Diodor XVIII 18,7, dass Antipatros nach
gliicklicher Beendigung lamischen Krieges ima'llEÄlfwv elr; -.i/v

ltfal<lIöo,·lav rov Kl!aul!0v ,al, lt.l!fl'0~DvUal' 'flf/aiS 'fE $l;at d€U(lEalr;
S$l;OUfl''1(JE, lässt mich nicht auf eine Überordnung zumaJ
dann im gleichen Zusammenhang gesagt ist, er habe dem Krateros
auch seine Tochter Phila vermählt. Umgekehrt könnte man vielleicht
aus Arrian. bei Phot. cod. 92 § 12 eher auf Gleichstellnng llchliessen:
Kt!dJIlf!or; (1V~'flaxiiw 'Avrtna'l!!p Il!ml 'fW'II <EJA.qV€UV af'ftos 'fill; vlw"r;
- rirOVE'II. SS oß $l;at tln:avJa, {brEf! lf.·IJ avrois Kf!arllf!DS i7~itanll, Kal
'Avrtn:ar(lor; a1t(l0pautuJ€U, in:ean:cro. SoUte man etwa vermuten dürfen,
'dass die Voranstellung von Krate1'os' Namen in Sachen der Neuord­
nung Griechenlands seiner Verwaltungsaufgabe zuliebe wäre?
Dagegen mache ich mir aber selbst den Einwand, dass in der einzigen
Frage, die wirklich einen Entscheid der Reichsverwaltung erforderte
und nicht entweder militärischen Anforderungen entsprach oder als
innere Angelegenheit der doch wieder als rroflllaXQ~ behandelten Ge,
meinden werden konnte, an die Könige verwiesen wurde,
nämlich Samierfrage (Diodol' .XVIII 18, 6):
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Handhabung der gesetzgebenden und ausübenden Gewalt im
Gesamtreich eine Überragende Stellung haben mochte, aber
doch d'urch die geschaffenen militärischen Kommandogewalten
beschränkt war und nur im Zusammenwirken mit ihnen die
gesamte Machtbefugnis, die SOllSt der König geiibt hatte,
wirksam werden lassen konnte *).

Wie man sich im einzelnen dieses Zusammenwirken des
Reichsverwalters mit den militärischen Oberbefehlshabern
gedacht hatte, sich nicht mehr feststellen, weil eben
die Gewaltenteilung des Jahres 323 nach der Ordnung von
Babyion nicht zur Auswirkung Krateros
nicht sofort seine Reichsverwaltung antrat, die er nur im un­
mittelbaren Zusammenhang mit dem Könige oder den Königen 1)
auszuüben vermochte, da nur des Königs Unterschrift einer
Anordnung Rechtskraft geben konnte, hat er zweifellos
selber der Dinge beigetragen,
die die Ordnung von 323 zunichte sollte. Durch die
Vorgänge nach des Königs Tod war ja an sich schon die
Stellung des Perdikl<as von einer besonderen Bedeutung;
handelte er doch in der Frage der Satrapienverteilung gleich­
sam als Reichsverwalter. Er griff dann auch in Abwesenheit

eigentlichen Reichsverwalters in wirklicher oder ange­
masster Stellvertretung dieses Beamten weiterhin in dessen
Befugnisse ein, so z. B. in der Samiedrage 2). Mit derartigem
musste sich Krateros abfinden lInd hat sich augenscheinlich
auch damit abgefunden. Eine Änderung trat erst ein, w,;
($t :naeslaße (sc. Perdikkas) r8 ßaGl,At'Xac; ~t)1J&p,et'; 'Xal r~v

'l:W'V ßaOtAelwv 3) :ne001:cw{ml (Diodor XVIIII 23,2). Hier ist
keineswegs von einer Stellvertretung durch Perdikkas die
Rede, wie Schachermeyr annimmt, wenn er schreibt: ,Erst
als sich herausstellte, dass Krateros sich schliesslich ent­
schloss, den Feldzug in Europa mitzumachen) wurde es klar,
dass sich Perdikkas für längere Zeit auf die .Führung der

*) KorrekturzUillttz: Zu der Bedeutung von nf!ouHf,ula als nicht­
militärischer Amtsbefug'nis auch U. W il c k e n, Der angeb­
liche Staatsstreich Octavifms im Jahre 32 v. Chr. Sitzungsher. Berl.
Ak. d. Wiss. 1925 (X) S. 75.

1) über diese Frage, ob und seit wann nehen Arrhidaios auch
der junge Alexander an der beteiligt ist, behalte ich
mir eine weitere Untp rRl1cllUng vor.

2) Diodor XVILl 18,9 zusa.rrllnen mit 6.
") S. oben S. 296 A.nm. 1.
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vertretungsweisen Prostasie einzurichten hätte. Darauf be­
zieht sich Diodors 1f:aeÜaPS 1f:(!oaiaalav.' Im Gegent.eil ist
hier die Tatsache gemeint, dass Perdikkas zu seiner Chili·
archie, die ihm die Verfügung über die paOlAlxal ovva.p,et\;
gab, auch die1f:(loa7:aala übernahm, jedenfalls gar nicht
mehr Irgendwie als ~Sienvedreter fühlte und gab. , ,In dieser
VereInigung der beiden.,Äluter sieht Diodor 1) die königlichen
Aspirationen des Perdild\as. Aber nicht weil er so mit der
RelClul.verwaltung ein seinem Chiliarchcnamt Übergeordnetes
.Ämt~kumulierte, sondern weil er üb13rhaupt zweites Amt
aus" .". 'Bereich der geteilten Gewalten an sich zog. und
([limIt die Ordnung von Babyion illusorisch machte, zugleich
fr;aTlcl~~besonders den Krateros kränkte, brachte er diesen
und rlfrn Antipatros gegen sich iIlB Feld; dies besonders
deshalb, ' weil in dem Verhalten des Perdildms die Gefallr
einer Usutpation des Thrones witterten, der man durch die
Gewaltenteilung hatte steuern wollen 2). Das Glück der
Waffen entschied dann für Perdikkas. Mit Krateros' Tod
endete dieser erste, auf Gewaltenteilung beruhende Versuch
emer Ueichsordnung.

Zum Schluss sei noch ein Wort erIa,ubt zu den beiden
.Amtsbezeichnungen n(!o01;d'iTJ~ und emp,sAtJ7:~C;. Die erste
fanden wir bei .Arrian und dem auf ihn gehenden Dexippos
für die Reichsverwaltung des l{rateros, während bei Diodor
n(!ooiaala die Reichsverwaltung nur an der Stelle stand,
wo er von dem Schritt des Perdikkas erzählt, der durch
Kumulierung zweier Gewalten zur effektiven Beseitigung der
n(!oo'i(J.ota im Sinne der babylonischen Reichsordnung führte.
Die Vermutung könnte nahe liegen, dass weiterhin für die
Kumulierung der Reichsverwaltung mit dem Oberkommando
eines Reichsteiles der neue Titel empsArJi1]\; gewählt worden
sei, wenn nicht einmal bei der AmtsübeI'tragung an Poly­
perchon dieser als bupslTJ7:~c; iWV paotllw'V ual 07:ea7:TJ1'Of;
aih:ouea7:We erschiene (Diodor XVIII 48,4) und zum andern
Diodol' XVIII 75, 2 dooh auch sagte: 0: IIolvn6(l'X,wll aerwf;
iöOuet nal atpe6vwc; neOomi8fv 7:fjc; i8 paatAela\; nai 7:WV ovp-

I '

paxwv.
Marburg in Hessen. W. Ensslin.

1) XVIII 23, 3.
2) Ygl. auch l..JlHl"'"H a. a. O. S.3oo.




